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Der 14. Weihnachtsmarkt lockt 
mit vielseitigem Angebot und 
kulinarischen Genüssen 
Bürgermeister Christian Riesterer eröffnet am kommenden Sonn-
tag, 16. Dezember, um 11 Uhr, den 14. Gottenheimer Weihnachts-
markt im Rathaushof. Zur Eröffnung singt der Schulchor der Grund-
schule, anschließend öffnet der Nikolaus für die Kinder seinen 
großen Sack. Auf dem Markt der weihnachtlichen Gaben und kuli-
narischen Genüsse sind Besucher bis um 20 Uhr willkommen. Im 

den ausschließlich privaten Ständen viele tolle Dinge für den Ga-
bentisch oder das eigene Heim. In der Bürgerscheune bewirten die 
Landfrauen mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.   

Auch an die kleinen Besucher ist gedacht: Die BE-Gruppe �Gotten-
heims Kinder� hat eine Aufführung der Freiburger Puppenbühne or-

und Birgit Wenz lädt mit der D-Jugend des Sportvereins in einem 
Zelt zum Basteln und Gestalten ein.   

Die BE-Gruppe �BürgerScheune� präsentiert an ihrem Stand wie-
der das neue Kulturprogramm für 2019 und startet in den Vorver-
kauf. Für alle Veranstaltungen der Reihe �Kultur in der Scheune� 
werden auf dem Weihnachtsmarkt Karten zum Vorverkaufspreis 
sowie Geschenkgutscheine angeboten.   

Traditionell spielt am Abend um 18 Uhr die Jugendkapelle des 
Musikvereins Weihnachtslieder auf der Rathaustreppe. Danach be-
ginnt der gemütliche Ausklang auf dem Weihnachtsmarkt in gesel-
liger Runde. 
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Gemeinderat stimmt neuer Kalkulation der  
Wasser- und Abwassergebühren zu 
Über die Neukalkulation der 
Beiträge und Gebühren für die 
Wasserversorgung und die Ab-
wasserbeseitigung wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 22. No-
vember informiert. Die Gemeinde-
räte stimmten den Beschlussvor-
schlägen der Verwaltung zu und 
verabschiedeten die vorgelegte 
geänderte Wasserversorgungs-
satzung und Abwassersatzung. 
Damit folgten die Räte den Emp-
fehlungen des beauftragten Fach-
büros Schmidt & Häuser, das eine 
neue Globalberechnung für die 
Wasserversorgung und die Ab-
wasserbeseitigung erstellt hatte. 
Durch die neuen Satzungen wird 
es zu moderaten Preissteigerun-
gen beim Trinkwasser um acht 
Cent auf 1,88 Euro je Kubikmeter, 
sowie beim Abwasser auf 1,53 
Euro, das sind zwölf Cent mehr als 
bisher, kommen. 
  
Bürgermeister Christian Riesterer 
und die Gemeinderäte nahmen 
die Ergebnisse der von Robert 
Häuser vorgestellten Globalbe-
rechnung für Gottenheim positiv 
auf. �Es hätte auch zu höheren 
Preissteigerungen infolge der Be-
rechnungen kommen können�, so 
der Bürgermeister. In diesem Be-
reich, der jeden Bürger und jede 
Bürgerin in Gottenheim betreffe, 
sei es wichtig Rechtssicherheit zu 
haben. Deshalb wurde das Bera-
tungsbüro Schmidt & Häuser aus 
Nordheim mit einer neuen Glo-
balberechnung beauftragt. Ro-
bert Häuser sagte in der Sitzung 
am 22. November, er habe 1996 
schon eine Globalberechnung 
für Gottenheim erstellt. Eine Neu-
berechnung und die Kalkulation 
der Gebühren wurden im Jahr 
2009 neu beauftragt. Durch Ge-
richtsurteile zur Aufsplitterung 
des Abwassers in Schmutz- und 
Regenwasser, durch ein neues 
kommunales Haushaltsrecht so-
wie durch den Wechsel in der 

Gottenheimer Finanzverwaltung 
sei es aber erst jetzt möglich ge-
wesen, die Globalberechnung fer-
tigzustellen. 
  
Bei der Globalberechnung wer-
den die Kosten ermittelt, die ein 
Eigentümer als einmalige Bei-
träge zahlen muss, wenn sein 
Grundstück an das öffentliche 
Kanal- und Wasserversorgungs-
netz angeschlossen wird. Dabei 
werden den für den Netzausbau 
entstandenen Kosten und den 
anstehenden Investitionen die 
vereinnahmten und die erwarte-
ten Zuweisungen und Zuschüsse 
gegenüber gestellt und durch die 
anschließbaren Grundstücksflä-
chen dividiert. Ziel der Globalbe-
rechnung ist der kalkulatorische 
Nachweis und die Kontrolle der 
satzungsgemäß festgesetzten 
Beitragssätze und sie stellt da-
durch sicher, dass keine lang-
fristige Kostenüber- oder Unter-
deckung eintritt. Somit sei die 
Globalberechnung zwingende 
Voraussetzung für eine Beitrags-
erhebung im Bereich Wasser-
versorgung und Abwasserbesei-
tigung, erläuterte Häuser in der 
Gemeinderatssitzung. 
  
Für die zu zahlenden Beiträge 
gebe es in Baden-Württemberg 
drei zulässige Berechnungsmaß-
stäbe, die sich entweder nach der 
Nutzungsfläche, der zulässigen 
Geschossfläche oder einer Kom-
bination aus beiden Flächenarten 
ergebe. Am gängigsten sei die 
Berechnung nach der Nutzungs-
fläche, die in Gottenheim angera-
ten sei. Der Gemeinderat schloss 
sich den Empfehlungen des Büros 
Schmidt & Häuser an. Damit soll 
der Abwasserbeitrag in Gotten-
heim künftig fünf Euro je Quad-
ratmeter Nutzungsfläche für den 
öffentlichen Abwasserkanal und 
1,10 Euro je Quadratmeter für den 
mechanischen und biologischen 

Teil der Kläranlage betragen. Der 
Wasserversorgungsbeitrag soll 
bei 2,40 Euro (bisher 3,666 Euro)
je Quadratmeter Nutzungsfläche 
liegen. Die Beiträge liegen da-
mit knapp unter der berechneten 
Obergrenze. 

Häuser empfahl für 2018 eine 
rückwirkende Neukalkulation. 
So soll die Schmutzwasserge-
bühr im laufenden Jahr 2018, in 
dem auch der Gewinn aus 2013 
ausgeglichen werden soll, rück-
wirkend 1,41 Euro (bisher 1,58 
Euro) je Kubikmeter verbrauch-
ten Frischwassers sowie wie bis-
her 0,46 Euro je Quadratmeter 
bebaute und befestige Fläche 
beim Niederschlagswasser kos-
ten. Ab 2019 steigen die Gebüh-
ren auf 1,53 Euro je Kubikmeter 
Frischwasser und auf 0,57 Euro je 
Quadratmeter befestigte Fläche. 
Das Wasser soll ab dem kom-
mendem Jahr 1,88 Euro (bisher 
1,80 Euro) je Kubikmeter kosten. 
Hinzu kommen leichte Preisstei-
gerungen bei der Zählergrundge-
bühr.  Die neuen Gebühren sollen 
bis Ende 2021 - im Rahmen des 
dreijährigen Kalkulationszeit-
raums - stabil bleiben. 
  
Bürgermeister Riesterer freute 
sich über das für die Gottenhei-
mer Bürgerinnen und Bürger er-
freuliche Ergebnis: der Aufbau 
und die Unterhaltung einer guten 
Infrastruktur beim Wasser und 
Abwasser sei eine Pflichtaufgabe 
der Gemeinde. Trotz vieler not-
wendiger Investitionen in die Was-
serversorgung und die Abwasser-
beseitigung könnten die Beiträge 
in Gottenheim weitgehend stabil 
gehalten werden. �Wir haben 
seit 2009 die Wasserpreise nicht 
mehr angehoben. Da sind die nun 
kalkulierten neuen Beiträge und 
Gebühren sehr moderat�, so der 
Bürgermeister. 
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Bekanntmachung über den Jahresabschluss 
des Wasserversorgungsbetriebs für das  
Wirtschaftsjahr 2016 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 28.09.2017 den 
Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebs für das 
Wirtschaftsjahr 2016 nach § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebs-
gesetzes wie folgt festgestellt:  Euro 

Die Bilanzsumme beträgt 1.190.733,52  
davon entfallen auf der Aktivseite 
   
- auf das Anlagevermögen 1.083.111,90  
- auf das Umlaufvermögen 107.621,62  
davon entfallen auf der Passivseite  
- auf das Eigenkapital 128.986,49  
- auf die empfangenen Ertragszuschüsse 8.196,00  
- Rückstellungen 4.800,00  
- auf die Verbindlichkeiten 1.048.751,03  
Die Jahreserfolgsrechnung schließt zum 31.12.2016 wie 
folgt ab:  
Erträge 259.942,27  
Aufwendungen und sonst. Steuern 223.980,33  
Jahresgewinn 35.961,94  
Der Jahresgewinn wird zur Tilgung des Verlustvortrags 
verwendet. 

Der Jahresabschluss 2016 mit Lagebericht liegt gemäß 
§ 16 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Zeit vom 
17.12.2018 bis einschließlich 28.12.2018 jeweils wäh-
rend den üblichen Dienststunden im Rathaus Gottenheim, 
Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim öffentlich aus. 
  
Gottenheim, den 12.12.2018 
Christian Riesterer, Bürgermeister 

Bekanntmachung über den Jahresabschluss 
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für 
das Wirtschaftsjahr 2016 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 28.09.2017 den 
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung 
für das Wirtschaftsjahr 2016 nach § 16 Abs. 3 des Eigen-
betriebsgesetzes wie folgt festgestellt: 
 Euro
Die Bilanzsumme beträgt 3.559.809,60  
davon entfallen auf der Aktivseite 
   
- auf das Anlagevermögen 3.398.779,92  
- auf das Umlaufvermögen 161.029,68  
davon entfallen auf der Passivseite 
   
- auf das Eigenkapital 148.589,21  
- auf die empfangenen Ertragszuschüsse 1.336.874,00  
- Rückstellungen 4.500,00  
- auf die Verbindlichkeiten 2.069.846,39  
Die Jahreserfolgsrechnung schließt zum 31.12.2016 wie 
folgt ab:  
Erträge 389.720,38  
Aufwendungen und sonst. Steuern 347.937,33  
Jahresgewinn 41.783,05  

Der Jahresgewinn wird zur Tilgung des Verlustvortrags 
verwendet. 

Der Jahresabschluss 2016 mit Lagebericht liegt gemäß 
§ 16 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Zeit vom 
17.12.2018 bis einschließlich 28.12.2018 jeweils wäh-
rend den üblichen Dienststunden im Rathaus Gottenheim, 
Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim öffentlich aus. 
  
Gottenheim, den 12.12.2018 
Christian Riesterer, Bürgermeister 

Bekanntmachung über die Jahresrechnung der Gemeinde Gottenheim für das Wirtschafts-
jahr 2016

Gemäß § 95 Abs. 2 der GemO für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Gottenheim am 28.09.2018 
die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 mit nachfolgenden Ergebnissen festgestellt: 

1. Den Verwaltungshaushalt � � 
  in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich   6.509.915,72 
  den Vermögenshaushalt desgl.   1.647.418,45 
  den Gesamthaushalt desgl.  8.157.334,17 
  das Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge   5.277.795,27 

2. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt 1.434.270,47  

3. Die Zuführung zur Rücklage 1.296.399,01 
  Der Endstand der allgemeinen Rücklage wird auf   3.381.533,53 
  festgestellt.     

4. Das Anlagevermögen (Aktiva) nimmt um 77.946,14   
  ab auf  23.908.241,50 
  Das Deckungskapital (Passiva) nimmt um  142.580,52  
  ab auf   22.037.852,01 
  Die Schulden (Passiva) vermindern sich um 10.525,66   
  auf   220.526,66 

5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Jahresrechnung werden genehmigt.  
Fortsetzung Seite 3
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6. Auf die Bildung von Haushaltsresten wird verzichtet.   
7. Der Rechenschaftsbericht wird  zur Kenntnis genommen und -nicht- beanstandet.

Der Jahresabschluss 2016 mit Rechenschaftsbericht liegt gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung in der Zeit vom 
17.12.2018 bis einschließlich 28.12.2018 jeweils während den üblichen Dienststunden im Rathaus Gottenheim, Haupt-
str. 25, 79288 Gottenheim öffentlich aus.     

Gottenheim, den 12.12.2018 
Christian Riesterer, Bürgermeister 

Jahresrechnung der Gemeinde Gottenheim für das Rechnungsjahr 2017 und Jahres- 
abschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie dem Eigenbetrieb Abwasser- 
beseitigung für das Wirtschaftsjahr 2017 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.10.2018 das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 und die Jahresabschlüs-
se der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Gemeinde Gottenheim für das Wirtschaftsjahr 
2017 festgestellt.  

Die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe liegen in der Zeit vom 17.12.2018 bis einschließlich 
28.12.2018 jeweils während den üblichen Dienststunden im Rathaus Gottenheim, Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim öf-
fentlich aus. 

Gottenheim, 12.12.2018 
 
Christian Riesterer 
Bürgermeister 

Feststellung der Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht für 
das Haushaltsjahr 2017 wurden dem Gemeinderat der 
Gemeinde Gottenheim am 25.10.2018 gem. § 95 Abs. 2 
und 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 41 Abs. 
3 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgelegt.

1.  Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2017 wird in Einnahmen und Ausgaben

     im Verwaltungshaushalt auf 6.174.107,24 �
     im Vermögenshaushalt auf 804.281,94 �

 festgestellt. 

2.  Die Gesamtzuführung vom Verwaltungshaus- 
halt an den Vermögenshaushalt beträgt 667.736,94 �

3.  Der Fehlbetragsausgleich der Vorjahre  
beläuft sich auf - �

4.  Die Rücklagen - Zuführung wird festgelegt 
auf 42.930,37 �

 und hat zum Jahresende einen Stand  
 von 3.424.463,90 �

5. Die Vermögensrechnung verändert sich
     von 27.829.863,38 �
     auf 27.204.114,01 �
 Der Schuldenstand verändert sich
     von 223.075,40 �
     auf 212.255,69 �

6. Bildung von Haushaltsresten
 Haushaltsausgaberest - �
 Haushaltseinnahmerest - �

7.  Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird 
gemäß § 84 GemO zugestimmt, soweit nicht bereits 
im´Einzelfall die Zustimmung erteilt war.

8.  Der Rechenschaftsbericht wird vom Gemeinderat zur 
Kenntnis genommen und nicht beanstandet.

Gottenheim, 28.10.2018
Christian Riesterer
Bürgermeister

Feststellung des Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung Gottenheim

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
25.10.2018 folgenden Beschluss über den Jahresab-
schluss des Betriebszweiges Wasserversorgung Gotten-
heim das Wirtschaftsjahr 2017 gefasst

1.  Gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in  
Verbindung mit §95 Abs. 2 GemO wird der  
Jahresabschluss 2017 wie folgt festgestellt: 

1.1 Bilanzsumme 1.173.479,94 �

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 1.038.707,38 �
 - das Umlaufvermögen 134.772,56 �

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 110.732,39 �
 - die empfagenen Ertragszuschüsse 2.814,00 �
 - die Rückstellungen 4.800,00 �
 - die Verbindlichkeiten 1.055.133,55 �

1.2 Gewinn und Verlustrechnung

1.2.1 Summe der Erträge 265.228,06 �

1.2.2 Summe der Aufwendungen 283.482,16 �

2. Behandlung des Jahresverlustes von 18.254,10 �

  Die Gebührenunterdeckung zum 31.12.2017 wird, 
unter Berücksichtigung des Ausgleichs der Vor-
jahresergebnisse, auf neue Rechnung vorgetragen 
und gem. § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz 
ausgeglichen.

3.  Kassenbestände und Kassenschulden sind zu verz-
insen.

4.  Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 
2017 entlastet.

Gottenheim, den 26.10.2018

Christian Riesterer
Bürgermeister
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Feststellung des Jahrsabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigentriebes Abwasserbe-
seitigung Gottenheim

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
25.10.2018 folgenden Beschluss über den Jahresab-
schluss des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung Got-
tenheim das Wirtschaftsjahr 2017 gefasst

1.  Gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in 
Verbindung mit §95 Abs. 2 GemO wird der  
Jahresabschluss 2017 wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme 3.485.401,77 �

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 3.327.295,25 �
 - das Umlaufvermögen 158.106,52 �

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 191.182,39 �
 - die empfagenen Ertragszuschüsse 1.287.662,00 �
 - die Rückstellungen 4.500,00 �
 - die Verbindlichkeiten 2.002.057,38 �

1.2 Gewinn und Verlustrechnung

1.2.1 Summe der Erträge 384.660,51 �

1.2.2 Summe der Aufwendungen 342.067,33 �

2. Behandlung des Jahresverlustes von 42.593,18 �

  Die Gebührenunterdeckung zum 31.12.2017 wird, 
unter Berücksichtigung des Ausgleichs der Vorjah-
resergebnisse, auf neue Rechnung vorgetragen und 
gem. § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz ausge-
glichen.

3.  Kassenbestände und Kassenschulden sind zu verz-
insen.

4.  Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 
2017 entlastet.

Gottenheim, den 26.10.2018

Christian Riesterer
Bürgermeister

Öffentliche Gemeinderatssitzung

statt.

Tagesordnung:

TOP 1 Anliegen und Anfragen aus der Bürgerschaft. 

TOP 2   Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22.11.2018.          

TOP 3      Neubau des Kindergartens:
     1. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten.
     2. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Putz- und Stuckarbeiten für den Innenbereich.
    3. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten. 
         
TOP 4   Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushalsplan für das  

Haushaltsjahr 2019.
                 
TOP 5   Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb  Abwasserbeseitigung 

für das Wirtschaftsjahr 2019.  
                 
TOP 6       Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für 

das Wirtschaftsjahr 2019.  
                
TOP 7  Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Deputate der für die Flüchtlinge eingesetzten 

Integrationsmanager. 
               
TOP 8   Bauanträge
 8.1.    Beratung und Beschlussfassung über Bauanträge außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebau-

ungsplans.
 8.1.1   Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses als Ferienwohnung in der  Straße �Am Mühl-

bach�.
 8.2  Bauantrag im Geltungsbereich eines Bebauungsplans zur Kenntnis. 
            8.2.1   Antrag zum Abbruch eines in der Mühlenstr. 2 vorhandenen Wohngebäudes mit den zugehöri-

gen Ökonomiegebäuden.  

 Fortsetzung Seite 6
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Nachrichtenblatt der Gemeinde 
Gottenheim und Umkirch 
-Öffentliche Bekanntmachung - 

Entwässerungsverband �Moos� 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2018 

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat die 
Gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung am 
28.11.2018 beschlossenen Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2018 bestätigt. 
Die Haushaltssatzung, die hiermit gemäß  § 81 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht wird, ist 
nachstehend in diesem Nachrichtenblatt abgedruckt.   

Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen in der Zeit   

vom 17.12.2018 - 28.12.2018 (einschließlich)   

in den Rathäusern der Mitgliedsgemeinden Gottenheim 
und Umkirch, jeweils beim Rechnungsamt, während den 
üblichen Dienststunden öffentlich aus. Einwohner, Abga-
bepflichtige und sonstige interessierte Personen haben 
während dieser Zeit Gelegenheit Einsicht zu nehmen.   

Walter Laub 
Verbandsvorsitzender 
  

Entwässerungsverband   �MOOS� 
Haushaltssatzung 

für das Rechnungsjahr  
2018 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden - 
Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000  
(GBL S. 581) und § 18 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit vom 16.09.1974 (GBL. S. 409),  
in der jeweils gültigen Fassung, hat die Verbandsver-
sammlung am 28.11.2018 folgende Haushaltsatzung für 
das Jahr 2018 beschlossen:

§ 1 
 Haushaltsjahr 

2018 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit den      
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 478.879 �  
       
1.   Davon im Verwaltungshaushalt  172.701 �  

2.  Davon im Vermögenshaushalt   306.178 � 
       
3.  Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen  0 �  
 Kreditaufnahmen für Investitionen      
       
4.   Dem Gesamtbetrag der     0 �  
 Verpflichtungsermächtigung von       

§ 2 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf      500.000 �  

§ 3 
Die Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt :    
  
Gemeinde Gottenheim     109.924 �  
Gemeinde Umkirch     62.709 � 
     
  

Walter Laub 
Verbandsvorsitzender 

79224 Umkirch, den 28.11.2018

TOP 9  Zustimmung zur Annahme von in den Monaten Januar bis Dezember 2018  eingegangenen Spenden.
               
TOP 10  Verschiedenes und Informationen der Verwaltung. 

TOP 11    Anträge und Anfragen aus dem Gemeinderat.

TOP 12    Anliegen und Anfragen aus der Bürgerschaft.

Die Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen.  

Christian Riesterer 
Bürgermeister

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

www.primo-stockach.de
Online finden Sie nützliche Informationen: Preislisten Ansprechpartner Angebote Natürlich sind wir auch persönlich für Sie da!
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Letzte Sitzung des Kreistags in diesem Jahr am 17. Dezember 

Der Kreistag des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald tagt am 
Montag, 17. Dezember, letztmals in 
diesem Jahr. Auf der Tagesordnung 
der öffentlichen Sitzung steht zu-
nächst der Antrag der Gemeinde Hin-
terzarten auf einen Kreiszuschuss zur 
Generalsanierung der Rothausschan-
ze. Dann geht es um die Umsetzung 
des integrierten Gesamtkonzepts 
�Rahmenplan Feldberg 2020 und ei-
nen Zuschuss zur Realisierung eines 
Parkleitsystems. Ebenfalls Thema ist 

die 3. Beteiligung des Landkreises an 
der Landesgartenschau 2022 in Neu-
enburg am Rhein. Beraten wird auch 
ein Antrag der SPD-Fraktion zum 
Sozialticket. Einen Schwerpunkt der 
Sitzung bildet die Haushaltssatzung 
2019 mit dem Haushaltsplan des 
Landkreises. Weitere Tagesordnungs-
punkte sind das Zukunftskonzept der 
HELIOS Breisgau-Hochschwarzwald 
Kliniken, das Integrierte Rheinpro-
gramm mit einer Stellungnahme des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarz-

wald zum Planfeststellungsverfahren 
Rückhalteraum Breisach-Burkheim, 
die Umstufung der Kreisstraße 4982 
zur Landesstraße 125 und Umstu-
fung eines Teilstücks der Landesstra-
ße 125 zur Kreisstraße 4949. Zum 
Abschluss der Sitzung wird dann 
noch der Kreiswahlausschuss für die 
Kreistagswahl 2019 gebildet. Beginn 
der Sitzung im Großen Sitzungssaal 
des Landratsamtes in Freiburg ist um 
14:00 Uhr.  

Informationen zur Beantragung der Rente  

Die Stelle zur Beantragung der Rente 
im Rathaus Gottenheim, steht für alle 
Bürgerrinnen und Bürger der Gemein-
de zur Verfügung. Die Leistungen im 
Rahmen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung sind gebührenfrei. 
Folgende Leistungen werden ange-
boten: 

Altersrente
Hinterbliebenenrente
Waisenrenten
Erwerbsminderungsrenten
Kontenklärung

 
Darüber hinaus werden sämtliche 
Rentenantragsformulare der ver-
schiedenen Rentenversicherungs-
träger - auch für Rehabilitationsmaß-
nahmen und Versorgungsausgleich 
ausgegeben bzw. an die zuständigen 
Träger weitergeleitet. 
Um von Anfang an, also mit Beginn 
des Rentenanspruchs, das Rentenle-
ben genießen zu können, ist es wich-
tig, sich rechtzeitig um die Beantra-
gung der Rente zu kümmern, denn 
Leistungen der gesetzlichen Renten-

versicherung werden grundsätzlich 
nur auf Antrag gewährt. Vereinbaren 
Sie also bitte rechtzeitig einen Termin 
bei der Rentenberatungsstelle in  

Freiburg 
Deutsche Rentenversicherung
 Baden � Württemberg 
Heinrich-von-Stephan-Straße 3, 
79100 Freiburg im Breisgau 
Tel. 0761 207070 

Bötzingen 
Deutscher Rentenversicherungs 
Bund 
Kurt Stöcklin 
Bergstraße 21, 79268 Bötzingen 
Tel. 07633 6521 
um sich ausführlich über die passen-
de Rente beraten zu lassen. Im An-
schluss vereinbaren Sie einen Termin 
im Rathaus, bei Frau Julia Kaltenbach, 
Tel. 07665 9811 13 oder persönlich 
um den Rentenantrag zu stellen.  

Ihre Gemeindeverwaltung 

Redaktionsschluss des Gemeindeblattes an  
Weihnachten und zum Jahreswechsel  

Das letzte Gemeindeblatt in diesem Jahr (KW 51) erscheint am  
Freitag, 21.12.2018. 
Der Redaktionsschluss für die letzte Ausgabe ist Montag, 17.12.2018, 
9.00 Uhr.   

In der Kalenderwochen 52/18 und 1/19 gibt es keine Mitteilungsblätter.     

Das erste Gemeindeblatt im neuen Jahr erscheint am 
Freitag, 11.01.2019. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe (KW 2) 
ist Montag, 07.01.2019, 9.00 Uhr.   

Ihre Gemeindeverwaltung 

Kommunalwahlen und  
Europawahl am 
26.05.2019  

Zur Mithilfe bei der Vorbereitung 
und Durchführung der o.a. Wah-
len werden noch Helfer benötigt. 
Wir bitten Interessenten darum 
sich beim Bürgermeisteramt 
Gottenheim, Herrn Klank, Tel.
Nr. 07665/9811-10 oder bei Frau 
Müller, Tel.Nr. 07665/09811-24 zu 
melden. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Impressum:

Amtsblatt der Gemeinde Gottenheim
Herausgeber Bürgermeisteramt 
79288 Gottenheim

Verantwortlich für den amtlichen und 
redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Christian Riesterer 
für den Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
Tel. 07771 9317-11, 
Fax: 07771 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage: www.primo-stockach.de

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  

IN IHREM HEIMATBLATT
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Herr Richard 
Hunn feierte  

am 10. Dezember 
seinen 

85. Geburtstag.  
 
Herr Hunn freute sich 
über den Besuch von 
Bürgermeister Christi-
an Riesterer und über 
das Geschenk und die 
Glückwünsche der Ge-
meinde, die der Bür-
germeister im Namen 
der ganzen Bürger-
schaft überbrachte.  

Seit Juli 2018 ist Frau Dominika Rödig 
als ergänzende unabhängige Teilha-
beberaterin für den Bereich Kaiser-
stuhl-Tuniberg zuständig. 

Die EUTB Beratungsstelle hat ihren 
Hauptsitz in Freiburg, Buggingerstr. 
87; 
Frau Rödig ist außerdem an zwei Ta-
gen pro Monat im Rathaus in Breisach 
bzw. Ihringen anwesend und kann 
dort nach Terminabsprache wohnort-
nahe erreicht werden. 

Die kommenden Beratungstermine 
in der Region können vereinbart wer-
den in Breisach für den: 
10.01.2019 
14.02.2019 
21.03.2019 

Termine in Ihringen werden nach Be-
darf vereinbart. 
  

unter:   
http://www.teilhabeberatung-bh-fr.de/ 
  
Kontakt: 
EUTB Breisgau-Hochschwarzwald 
und Freiburg 
Bugginger Straße 87 
79114 Freiburg 
Telefon: 0761 / 76 99 162 � 3 
E-Mail:
info@teilhabeberatung-bh-fr.de 

Vermisst: 

Seit Freitag, 07.12. wird eine 
getigerte Babykatze vermisst. 
Fam. Schindler, Telefon: 
0176/42093146. 
 

Zugelaufen:   

Wer vermisst kleines, schwarzes 
Kätzchen?
Tel.: 9811-12 Rathaus, Karin Bruder 
  

Zu verschenken   

Standbügelmaschine 
Tel.: 8089593 

...  unabhängig und  
individuell beraten!   

Zur Stärkung der Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen 
und von Behinderung bedrohter 
Menschen fördert das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales eine 
ergänzende unabhängige Teilhabe 
Beratung (EUTB).  
Dieses Beratungsangebot kann von 
allen Personen mit Behinderung oder 
drohender Behinderung und/oder 
deren Angehörigen kostenfrei in An-
spruch genommen werden. Die Bera-
tung ist nicht an Leistungsträger und 
Leistungserbringer gebunden. Sie soll 
vielmehr direkt an den Bedarfen des 
Leistungsempfängers orientiert sein. 
  
Beraten wird zu allen Rehabilita-
tions- und Teilhabeleistungen. Die 
Beratungsthemen umfassen alle Le-
bensbereiche so z.B. Schwerbehin-
dertenausweis, Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben, Medizinische 
Rehabilitation, Rente wegen Erwerbs-
minderung, Persönliches Budget, 
(barrierefreies) Wohnen, Frühförde-
rung, (vor) schulische Inklusion und 
vieles mehr. 

Der Wochenmarkt legt 
eine Winterpause ein   

-
det der letzte Wochenmarkt für 
dieses Jahr statt. 
  
Die Anbieter pausieren drei Wo-
chen und starten wieder am 
15. Januar 2019 um 16 Uhr. 
    
Die Marktbeschicker bedan-
ken sich sehr herzlich bei der 
Kundschaft für das ihnen ent-
gegengebrachte Vertrauen 
und wünschen allen Markt-
besuchern ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr.  

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?

Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!

PRIMO-WERBUNG

Gehen Sie auf Mäusejagd

Wir sind der ideale Partner für Ihren Kundenfang – 
günstig, aber mit höchster Qualität.

Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung:

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 
Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
anzeigen@primo-stockach.de
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Pfarrbüro Kirchstraße 10, 
79288 Gottenheim 
Tel. 07665 94768-10 � 
Fax 07665 94768-10 � 
E-Mail: pfarrbuero.gottenheim@
kath-MarGot.de  
Homepage: www.kath-MarGot.de 
  
Kontaktstelle Gottenheim:  
Pfarrsekretärin Irmgard Reich: 
Öffnungszeit:  Mittwoch, 9-11 Uhr 
  
Gottesdienste  

Samstag, 15.12. 
06:00 Roratemesse anschl.  
Frühstück im Pfarrhaus (Gottenheim) 
15:00 Beichtgelegenheit 
(Hugstetten) 
18:30 Eucharistiefeier (Buchheim) 
20:00 Nacht der Barmherzigkeit 
- Gebet, stille Anbetung, Gesprächs-
möglichkeit mit einem Priester und 
Beichtgelegenheit, Abschluss um 
22:45 Uhr mit der Komplet, dem 
Nachtgebet der Kirche (Hugstetten) 
  
Sonntag, 16.12. �  
3. ADVENTSSONNTAG 
09:00 Eucharistiefeier (Eichstetten) 
10:30 Wort-Gottes-Feier mit dem 
Kindergarten St. Franziskus, anschl. 
Verkauf von Weihnachtsgebäck 
durch den Kindergarten (Bötzingen) 
10:30 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
10:30 Eucharistiefeier (Neuershau-
sen) 
11:45 Taufe von Juliano Fuchs  
(Neuershausen) 
14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 
17:00 Rosenkranz (Holzhausen) 
17:00 Adventskonzert des Musik-
vereins Umkirch 
18:00 Adventskonzert des Musik-
vereins Hugstetten 
18:30 Abendgebet mit anschließen-
dem Beisammensein  
(Bötzingen, Haus Inigo) 
  
Montag, 17.12. 
19:00 Eucharistiefeier 
 (Neuershausen) 
  
Dienstag, 18.12. 
07:00 Laudes - das Morgengebet 
der Kirche (Hugstetten) 
09:00 Andacht  
(Umkirch, Gemeindehaus) 
18:00 Rosenkranz (Bötzingen) 
18:00 Rosenkranz für den Frieden 

in der Welt und den Anliegen der 
Seelsorgeeinheit (Hugstetten) 
18:30 Eucharistiefeier (Bötzingen) 
18:30 Rosenkranz (Holzhausen) 
19:00 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
  
Mittwoch, 19.12. 
06:45 Gebet in Stille (Bötzingen, 
Haus Inigo) 
08:30 Rosenkranz (Gottenheim, 
Gemeindehaus) 
08:45 Schülergottesdienst für die 
Grundschule Holzhausen (Holzhau-
sen) 
09:00 Eucharistiefeier (Gottenheim, 
Gemeindehaus) 
19:00 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
  
Donnerstag, 20.12. 
06:00 Eucharistiefeier im Kerzen-
schein, anschl. Frühstück  
(Hugstetten) 
08:15 Schülergottesdienst der 
Gemeinschaftsschule Buchheim 
(Buchheim) 
16:00 Ökumenischer Gottesdienst 
(Hugstetten, Pflegeheim) 
17:00 Adventssingen (Hugstetten) 
19:00 Eucharistiefeier (Buchheim) 
20:00 Zur Ruhe kommen - Zeit der 
Stille - Anbetung (Hugstetten) 
21:00 Komplet - das Nachtgebet der 
Kirche (Hugstetten) 
  
Freitag, 21.12. 
09:00 Eucharistiefeier (Umkirch) 
18:00 Vesper - das Abendgebet der 
Kirche als Einstieg ins Wochenende 
(Hugstetten) 
19:00 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
  
Samstag, 22.12. 
06:00 Eucharistiefeier im Kerzen-
schein, anschl. Frühstück im kath. 
Gemeindehaus (Umkirch) 
15:00 Beichtgelegenheit  
(Hugstetten) 
18:30 Eucharistiefeier (Bötzingen) 
  
Sonntag, 23.12. 
09:00 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
09:00 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
10:30 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
10:30 Eucharistiefeier (Umkirch) 
14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 
  
Die ausführliche Gottesdienstord-
nung, Berichte, Ansprechpartner, 
Kontaktdaten, Öffnungszeiten unse-

Pfarrbrief bzw. auf unserer Home-
page unter www.kath-MarGot.de  

VERÄNDERUNGEN IN DER  
VERWALTUNG 
Wir sind froh, dass wir seit dem 
10.09.2018 wieder wöchentlich die 
Pfarrbüros (jetzt: Kontaktstellen) in 
Bötzingen, Gottenheim, Holzhausen 
und Umkirch anbieten können. Die 
Kontaktstellen erleichtern die persön-
liche Ansprechbarkeit in der jewei-
ligen Pfarrei. Sie sind personell und 
technisch eng mit dem Geschäfts-
führenden Pfarrbüro in Hugstetten 
vernetzt. Frau Reich betreut als Se-
kretärin diese Büros. Alle anfallenden 
Anliegen können auch über das Ge-
schäftsführende Pfarrbüro bearbeitet 
werden. 

Öffnungszeiten der Kontaktstellen: 
Bötzingen: Montag 0-11 Uhr 
Gottenheim: Mittwoch 9-11 Uhr 
Holzhausen: Freitag 14-16 Uhr 
Umkirch: Freitag 9-11 Uhr 

Geschäftsführendes Pfarrbüro 
Hugstetten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag: 8-12 Uhr 
Montag bis Freitag 14-17 Uhr 

  
 
VORBEREITUNG AUF 
WEIHNACHTEN 

Sakrament der Versöhnung 
Es besteht die Möglichkeit, das Sa-
krament der Versöhnung (Beichte) 
zu empfangen am Samstag, 15.12., 
und 22.12., jeweils um 15 Uhr in der 
Kirche St. Gallus (Hugstetten). 

Nacht der Barmherzigkeit 
Ein wesentlicher Bestandteil der inne-
ren Vorbereitung auf die Geburt Jesu 
ist die innere Rückschau auf das, was 
im Leben eines jeden einzelnen ge-
schehen ist. Manches davon möchte 
der ein oder andere auch in die Feier 
hineinlegen. Wir laden ein zur Nacht 
der Barmherzigkeit am Samstag, 
15.12., 20:00 Uhr in der Kirche St. 
Gallus Hugstetten. 

Es besteht die Möglichkeit zum Gebet, 
zur stillen Anbetung, zum Gespräch 
mit einem Priester und Beichtgele-
genheit. Die Nacht der Barmherzig-
keit endet um 22:45 Uhr mit der Kom-
plet, dem Nachtgebet der Kirche. 
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Evangelische 
Kirchengemeinde  
Pfarrerin Laura Artes, 
Pfarrhaus 
Tel.: 07663-9126894 
  
  
Evangelisches Pfarramt, 
Hauptstr. 44, 79268 Bötzingen 
Tel. Pfarramt  07663/1238,
FAX 07663/99728 
  
E-Mail: ekiboetz@t-online.de 
www.ekiboetz.de   
  
Öffnungszeiten des Pfarramts:  
Dienstag: 
durchgehend von  9.00 - 15.00 Uhr  
Freitag:  9.00 - 12.00 Uhr  
  
  
OFFENE SPRECHZEITEN  
Pfarrerin Laura Artes treffen Sie mitt-
wochs von 18:00 Uhr � 19.00 Uhr im 
Pfarrbüro an. 
Termine außerhalb dieser Zeit kön-
nen Sie auch weiterhin telefonisch 
oder per Email vereinbaren. 
Vorankündigung 
Das Pfarrbüro hat in der Zeit  vom 
28.01.2019 � 8.03.2019 reduzierte 
Öffnungszeiten. Wir bitten Sie, Amts-
handlungen, Ehejubiläen etc., die in 
diesen Zeitraum fallen, frühzeitig an-
zumelden.  
Am Dienstag, 18.12.2018 bleibt das 
Pfarrbüro geschlossen. 

3. Sonntag im Advent, 16.12.2018 
18:00 Uhr Sperrangelweit Abendgot-
tesdienst mit Pfarrerin Laura Artes 
und dem Sperrangelweit Team- 
18:00 Uhr Kindergottesdienst, die 
Kindergottesdienstkinder treffen sich 
in der Kirche. 
  
Der Spruch für die kommende 
Woche steht in Jesaja 40,3.10 
Bereite dem HERRN dem Weg; denn 
siehe, der HERR kommt gewaltig. 
  
Samstag, 15.12.2018 
14:30 Uhr Seniorenadventsfeier 
  
Montag, 17.12.2018 
19:30 UhrStille Zeit im Advent 
19:50 Uhr Kirchenchor  
  
Dienstag, 18.12.2018 
14:30 Uhr Bastelkreis 
16:00 Uhr Gottesdienst im 
Pfelgeheim 
  
Mittwoch, 19.12.2018 
09:30 Uhr Spielgruppe 
20:00 Uhr Bläserkreis 
  
Donnerstag, 20.12.2018 
17:30 Uhr Jungschar für Buben und 
Mädchen ab der 1. Klasse 
  
Freitag, 21.12.2018 
19:00 Uhr Jugendgruppe 
  
Samstag, 22.12.2018 
9:30 � 11:00 Uhr Generalprobe Krip-
penspiel � Treffpunkt ist in der Kirche. 
  

STILLE ZEIT IM ADVENT
Am Montag, 17.12. feiern wir um 
19:30 Uhr in der evangelischen Kir-
che wieder �Stille Zeit im Advent�. 
Kommen Sie zu einer halben Stunde 
der Stille, des Gebetes und der Be-
sinnung, um im hektischen Treiben 
des Alltags den Advent, das Zugehen 
auf Weihnachten, nicht aus den Au-
gen zu verlieren.   
  
EINLADUNG ADVENTSFEIER 

alljährlicher �Adventlicher Nachmit-
tag� um 14:30 Uhr im Gemeindesaal 
statt.  
Dazu sind alle Senioren unsere Kir-
chengemeinde sehr herzlich ein-
geladen: Gedanken zum Advent, 
gemeinsames Singen, Kaffee und 
Kuchen tragen zu einem gemütlichen 
Beisammensein bei. Der Bläserkreis 
wird uns dabei mit seinen Weisen be-
gleiten und erfreuen.  
Das Vorbereitungsteam freut sich auf 
euch!    
    
Termine für Taufen, Trauungen und 
Ehejubiläen sprechen Sie bitte recht-
zeitig mit dem Pfarrbüro ab. Tauf-
termine können nach vorheriger 
Absprache für viele Sonntagsgottes-
dienste in der Gemeinde verabredet 
werden. Es ist auch möglich, dass 
kleine Kinder, deren Eltern die Tau-
fe erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möchten, im Gottesdienst gesegnet 
werden. Bei Trauerfällen setzen Sie 
sich bitte ebenfalls mit der Pfarrerin 
in Verbindung.  

Ab Januar 2019 bietet die Musik-
schule im Breisgau neue Kurse an: 
Eltern-Kind-Kurse für Kinder 
ab ca. 10 bis 18 Monate
in Eichstetten und Gottenheim  
Der Eltern-Kind-Kurs läuft über einen 

statt:

in Eichstetten ab Dienstag 15. Janu-
ar 2019 um 15:15 Uhr für Kinder von 
ca. 1 ½ bis 3 ½ Monate und um 16:10 
Uhr für Kinder von ca. 10 bis 18 Mo-
nate und in Gottenheim ab Dienstag 

8. Januar 2019 um 9:30 Uhr für Kin-
der ab ca.18 Monate und um 10:20 
Uhr für Kinder ca. ab 10 Monate.
Die Kursgebühr beträgt für Kinder 
aus unseren Mitgliedsgemeinden ins-
gesamt � 69.-  

Musikalische Früherziehung für 
Kinder ab 4 Jahren in Eichstetten 
Die Musikalische Früherziehung ist 
für Kinder ab 4 Jahren geeignet und 

14:15 Uhr statt. 
Die Kursgebühr für die Musikalische 
Früherziehung beträgt für Kinder aus 
unseren Mitgliedsgemeinden � 22.-/
Monat.

ie verbindliche Anmeldung können 
Sie über unserer Homepage vorneh-
men. 

Haben Sie noch Fragen? 
... dann rufen Sie uns gerne an!
Weitere Informationen und weitere 
Angebote der Musikschule u.a. zu 
Unterrichtsform und Unterrichtsge-

 
www.musikschule-breisgau.de 
Kontakt: 
Musikschule im Breisgau 
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 

 
eMail: info@musikschule-breisgau.de 
Tel: 0761 589891 
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Auskunft und Anmeldung für
 unsere Kurse und Seminare: 
Cornelia Jaeger, Rathaus, 
Hauptstr. 11, 79268 Bötzingen, EG, 
Zimmer 0.06 
Tel.: 07663/931020 
Fax: 07663/93107720  
E-Mail: 
cornelia.jaeger@boetzingen.de 
Internet: www.vbwboetzingen.de  

In den Weihnachtsferien, 

Freitag, 21. Dezember 2018 bis einschl. Sonntag, 06. Januar 2019
 

Das VHS-Büro ist vom 19. Dezember 2018 bis einschl. 01. Januar 
2019 nicht besetzt. 
  
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins Jahr 2019. 

Badischer Landwirtschaftl. 
Hauptverband e.V. (BLHV) 
Die BLHV-Landsenioren  
sagen Danke! 

Der Landseniorenverband im BLHV 
sagt Dankeschön für die wertvollen 
Begegnungen, gemeinsamen Erfah-
rungen, ein tolles Miteinander im ab-
laufenden Jahr. Wir wünschen Ihnen 
allen besinnliche Feiertage und alles 
Gute im neuen Jahr. 
Wir, Hermann Ritter (Präsident der 
Landsenioren) und Armin Zumkeller 
(Geschäftsführer der Landsenioren), 
freuen uns mit Ihnen das kommende 
Jahr wieder gestalten zu dürfen. 
Ihr Landseniorenverband Südbaden 
e.V. im BLHV. 
 
Cäcilienverein

DerCäcilienverein ( Kirchenchor St. 
Stephan) wünscht allen Mitgliedern, 
Freunden u. Gönnern des Chores 
ein friedvolles u. gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie ein von� Gott �be-
gleitetes, gesundes Jahr 2019. Wir 
werden auch im neuen Jahr uns im 
Dorfgeschehen einbringen u.die ver-
schiedenen Gottesdienste gesanglich 
mitgestalten zur Ehre Gottes u.zur 
Freude der Gottesdienstbesucher.   

Der Kirchenchor 
St.Stephan 
  
 

So nicht! 
LUST. startet Unterschriften-
liste gegen die Tunibergrand- 
trasse der B31-West 

In der Gemeinderatssitzung vom 
22.November wurde der aktuelle Pla-

nungsstand zum Weiterbau der B31-
West von Gottenheim nach Breisach 
vorgestellt und beraten. Insgesamt 
werden nun von der Planungsbehör-
de 9 verschiedene Trassen auf Basis 
von insgesamt 10 Kriterien (Natur-
schutz, Lärmschutz, Gewässerschutz 
usw.) untersucht werden. Bis Ende 
2019 soll durch dieses objektivierte 
Verfahren die Vorzugsvariante identi-

Planungsbehörde im April/Mai 2019 
einen Zwischenstand vorstellen wird. 
Neu in der Liste der Trassen ist die 
Nummer 9, die sogenannte �Tuniber-
grandtrasse�.  
Die �Liste UmweIt und soziale Teil-
habe� � abgekürzt LUST. � begrüßt 
einen umweltschonenden Weiter-
bau. Dabei sind die Bedürfnisse von 
Mensch, Tier und Landschaftsschutz 
in einem ausgewogenen Verhältnis 
zu berücksichtigen.  
Die Tunibergrandtrasse lehnen wir 
entschieden ab:

Diese Trassenführung legt sich wie 
eine Schlinge um Gottenheim, nach 
der SO-DA Brücke über die Bahn 
entlang des Steinacker Berg und 
dann unterhalb der Wasenweiler 
Kurve entlang des Tunibergrands 
nach Merdingen.
Entlang dieser Trasse werden nach 
ersten Berechnungen der Gemein-
de ca. 1.200 Bürgerinnen und Bür-
ger in einem 300 m Gürtel dem 
Lärm der Straße ausgesetzt.
Durch diese Trasse wird das Dorf 
geteilt; zwischen den Aussiedlerhö-
fen im Ried und dem Dorfkern läge 
die Trasse der B31-West.
Betrachtet man die komplette Tras-
senführung inklusive des bereits re-
alisierten Bauabschnitts dann wäre 
der Flächenverbrauch auf der Ge-
markung Gottenheim im Vergleich 
zu den anderen Gemeinden über-
durchschnittlich viel höher.

So nicht! 
Von daher begrüßen wir die deutli-
chen Worte von Herrn Riesterer sowie 
den Gemeinderäten und die Ankün-
digung, dass seitens der Gemeinde-
verwaltung eine entsprechende Stel-
lungnahme an die Planungsbehörde 
in Arbeit ist. Gleichzeitig sind nun die 
Gottenheimer Bürgerinnen und Bür-
ger gefragt, die nächsten Monate zu 
nutzen, um die eigene Position sicht-
bar zu machen und in den weiteren 
Prozess einzubringen. 
Die Liste LUST startet im Rahmen 
des Gottenheimer Weihnachtsmarkts 
eine Unterschriftensammlung, die 
sich gegen die Tunibergrandtrasse 
richtet. Wir laden die im Gemeinderat 
vertretenen Listen ein, sich daran zu 
beteiligen und daraus eine gemeinsa-
me Unterschriftenaktion zu machen. 
Unterschreiben Sie und bringen Sie 
so Ihre Ablehnung der Tuniberg- 
randtrasse zum Ausdruck! 
Wir planen, die Unterschriftenaktion 
nach dem Weihnachtsmarkt fortzu-
führen, so dass jede und jeder Ge-
legenheit haben wird, sich daran zu 
beteiligten. Die gesammelten Un-
terschriften werden wir auf eine ge-
eignete Art und Weise im weiteren 
Prozess an die Planungsbehörde 
übergeben. Hierzu und generell zum 
weiteren Vorgehen bei der Unter-
schriftenaktion werden wir uns ger-
ne mit dem Gemeinderat abstimmen 
und setzen auf weitere Unterstützung 
aus der Bürgerschaft. 

-
ternet unter: 
www.lust-auf-gottenheim.de 
In Facebook unter www.facebokk.
com/lust.gottenheim � oder einfach 
suchen mit �LUST auf Gottenheim�, 
abonnieren und so immer auf dem 
Laufenden bleiben. 

Die Initiatoren der Liste LUST 
Herbert Koldewey / Anton Schlatter 
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Neujahrskonzert 2019:  
Samstag, 12.01.2019, 19:30 Uhr, Festhalle Bötzingen 

Konzertkarten ab sofort erhältlich!Kostenlose Bustransfers von  
Gottenheim nach Bötzingen und zurück! 
Liebe Gottenheimer, liebe Musikfreunde, 

welchem wir Sie bereits an dieser Stelle recht herzlich einladen dürfen.

Konzertkarten werden an der Abendkasse in ausreichender Anzahl erhältlich 
sein.

Gleichwohl besteht ab sofort die Möglichkeit, diese im Rathaus bei Herrn Rai-
ner Dangel (1. OG, Zimmer 7) zu den üblichen Geschäftszeiten zu erwerben 
(Preis pro Karte: 9,00 �). Des Weiteren können Sie diese über aktive Musiker 
Ihres Vertrauens erhalten. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

vor fachkundigen 
Prüfern, als auch 
t h e o r e t i s c h e s 
Fachwissen im 
Rahmen einer 
u m f a s s e n d e n 
schriftlichen Prü-
fung unter Be-
weis zu stellen. 
Hierbei zeigt das 
JMLA Wege auf, 
sich insbesonde-
re mit den Berei-
chen Musiklehre, 
Üben und Lernen 
sowie Rhythmik und Gehörbildung 
vertieft auseinanderzusetzen. Diese 
umfassende inhaltliche Ausrichtung 
begleitet und strukturiert den zeitin-
tensiven Ausbildungsgang von den 
ersten Schritten eines Anfängers (Ju-
nior), durch die Jugendzeit (Bronze 
und Silber), bis hin zur solistisch-mu-
sikalischen Reife junger Erwachsener 
(Gold). Durch die Vernetzung der 
praktischen Inhalte mit den Lernfel-
dern, die theoretischer Natur sind, er-
schließt sich für die Jungmusiker ein 
tieferes Verständnis zur Musik. 

Der Musikverein Gottenheim freut 
sich, dass sich auch in diesem Jahr 
viele Nachwuchsmusiker aus den 
eigenen Reihen den Anforderun-
gen des Abzeichens gestellt haben 
und gratuliert den erfolgreichen 
Absolventen: 

Bronze: Rebecca Huber (Wald-
horn), Lea Schillinger (Querflöte), 
Hermann Wagner (Tenorhorn) 
Silber: Mia Schwenninger 
(Klarinette) 

Gold: Ganz besonders beglückwün-
schen wir darüber hinaus Anna Wa-
sielewski (Trompete) und Dorothea 
Wagner (Querflöte) zum Erwerb 
des Goldabzeichens! Beide durften 
sich nach einem fulminanten Vorspiel 
über eine entsprechend hohe Punkt-
zahl freuen. 

Olympische Verhältnisse:  
2 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze 
für Jungmusiker des MVG  

GOLD für Anna Wasielewski & 
Dorothea Wagner 
 

 so die Aussage des ehe-
maligen Verbandsjugendleiters Frie-
der Stoll, der am vorvergangenen 

Prüfungskommission des Goldab-

zeichens angehörte und die jungen 
Solisten vor ihren jeweiligen Solobei-
trägen, die mit Klavierbegleitung statt-
fanden, den erschienenen Zuhörern 
ankündigte. Denn die praktischen Prü-
fungen zum Erwerb des Goldabzei-

 
 
Die Jungmusiker-Leistungsabzeichen 
(JMLA) bieten jungen Musikerinnen 
und Musikern die Möglichkeit, sowohl 
ihr praktisch-musikalisches Können 
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Wie gewohnt, erfolgt im Rahmen un-
seres Neujahrskonzertes � Samstag, 
12.01.2019, 19:30 Uhr, Festhalle Böt-
zingen � die feierliche Überreichung 
der Urkunde sowie der Nadel des 
Bundes Deutscher Blasmusikverbän-
de in Kombination mit einem Präsent 
des MVG.
Zu guter Letzt bedankt sich der Mu-
sikverein bei Laura Wasielewski für 
die Leitung des Bronze-Kurses sowie 
bei Michael Thoman für die Durch-
führung des Silber-Kurses.
 
Musikverein Gottenheim e.V. 
Michael Thoman 

Auftritt des Vorochesters 
beim Weihnachtsmarkt  

Unter der Leitung ihrer Dirigentin 
Laura Wasielewski, werden unsere 
Nachwuchsmusiker am kommen-
den Sonntag, den 16. Dezember 
die Besucher des Gottenheimer 
Weihnachtsmarktes ab 18:00 Uhr 
auf den Adventsabend einstimmen.
Außerdem wird unser Vororches-
ter bei unserem Neujahrskon-
zert zu hören sein: Samstag, 
12.01.2019, 19:30 Uhr, Festhalle 
Bötzingen

 
 
Fußball 

Ergebnisse 

Herren 
SVG I - SV Solvay FR I  0:3 
SVG II - SV Solvay FR II  2:1 
Junioren 
SVG BM - ESV FR BM  0:0 
SVG D - SG Tutschfelden D  2:1 
Die letzten Spiele unserer Teams 
sind nun gespielt und alle haben sich 
die Winterpause redlich verdient. Wir 
bedanken uns bei unseren Unter-

stützern und Förderern, bei unseren 
treuen Fans und Freunden, sowie bei 
allen Helferinnen und Helfern rund 
um den SVG. 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Gön-
nern und Gottenheimern ein paar be-
sinnliche Weihnachtstage im Kreise 
der Liebsten und freuen uns auf ein 
gemeinsames und erfolgreiches Jahr 
2019! Kommen Sie gesund ins neue 
Jahr. 
Ihr SVG 

Geänderte  
Öffnungszeiten 

am Sonntag,  
16.12.2018 

von 11.30 Uhr  
bis 15.00 Uhr 

 
 

Kinderbetreuung auf dem Weihnachtsmarkt 

Alle Kinder ab 4 Jahren möchten wir zum weihnachtlichen Werken, in unse-
rem Zelt auf dem Weihnachtsmarkt herzlich willkommen heißen. 

Ganz hinten rechts auf dem Rathausplatz wird der Eingang zu 
unserer Werkstatt sein. Unter der Anleitung von 
D-Jugendspielern des SV-Gottenheim können 
sich Kinder einen Stern auf Holz nageln und mit 
Draht sowie Perlen verzieren. 

  
Eltern haben keinen Zutritt zu diesem Bereich und können ganz in Ruhe 
über den Markt schlendern und einen Glühwein trinken. Nach getaner Ar-
beit wird jedes Kind von einem D-Jungend Spieler zurück zu den Eltern 
begleitet. 
Die Material- und Betreuungskosten betragen 5 �. 
Der Erlös fließt direkt in die Mannschaftskasse. 
  
Auf viele fleißige Bastler freut sich die D-Jugend 
des SV Gottenheim

1. Grümpel-Glühwein-Kick 

am 05. Januar 2019 ab 18 Uhr 
unter dem Motto: Die Letzten werden die Ersten sein! 

 (oder: Wer gewinnt verliert!) 
Der Erfolg liegt im Spaß miteinander...Fair geht vor 

...Sport, Spaß, Musik, Glühwein & Punsch! 

Die teilnehmenden Mannschaften erhalten  
freien Eintritt zur Après-Ski-Party (max. 10 pro Team) 

Stell dein Team aus Freunden und Freundinnen, Familie, �jung und alt� 
zusammen und melde dich an unter: 

 celinerombach@web.de / Anmeldeschluss: 22.12.2018

Neue Seniorengruppe �Herz-
kranz� startet am 15. Januar 

Nach gut einem Jahr Pause wird es 
ab dem 15. Januar wieder eine Se-
nioren-Spielgruppe geben, die sich 
einmal in der Woche im Raum des 
Akkordeonspielrings im Vereinsheim 
trifft. Maria Hirsekorn und Gisela 
Brehm wollen mit ihrer Senioren- 

gruppe �Herzkranz� an die Spielgrup-
pe anknüpfen, die vor einem Jahr 
beendet wurde, und aktiven älteren 
Bürgerinnen und Bürgern eine Mög-
lichkeit bieten, zum Beisammensein 
bei Spiel und Spaß. Neben Gesell-
schaftsspielen stehen auch der ge-
mütliche Austausch bei Kaffee und 
Tee sowie weitere Aktionen auf dem 
Programm. Die Gemeinde Gotten-
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heim und Bürgermeister Christian 
Riesterer unterstützen das ehrenamt-
liche Projekt und freuen sich über 
den Neuanfang. Die Seniorengruppe 

-
nuar immer am Dienstagnachmittag 
um 15 Uhr im Vereinsheim statt. An-
schließend ist bei gutem Wetter ein 
gemeinsamer Ausklang auf dem Wo-
chenmarkt am Rathaus angedacht.
 
Zum ersten Treffen am Dienstag, 15. 
Januar, um 15 Uhr, im Vereinsheim 
in der Schulstraße sind allen inter-
essierten Senioren und Seniorinnen 
herzlich eingeladen. 
 
  
BE-Gruppe BürgerScheune 
verkauft Karten und Gut-
scheine auf dem Gotten- 
heimer Weihnachtsmarkt   

Die Mitglieder der BürgerScheune 
haben viel Mühe darauf verwendet, 
auch 2019 ein abwechslungsreiches 
und hochwertiges Kulturprogramm 
zusammenzustellen. Die Bürger-
Scheunler sind sich sicher, dass es 
ihnen gelungen ist, für 2019 hochka-
rätige Kultur nach Gottenheim zu ho-
len. Die Flyer werden wie jedes Jahr 
mit dem Gemeindeblatt verteilt. Der 
Vorverkauf startet traditionell auf dem 
Gottenheimer Weihnachtsmarkt am 
Sonntag, 16. Dezember. Die Mitglie-
der der BürgerScheune freuen sich 
auf Stammgäste und alle weiteren 
Kulturinteressierten, die sie an ihrem 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt be-
suchen. Gerne informiert die Grup-
pe über das Jahresprogramm, die 
weiteren Aktivitäten der Gruppe und 
über die Gruppe selbst. Für alle Kul-
turveranstaltungen gibt es auf dem 
Weihnachtsmarkt Karten zum Vor-
verkaufspreis sowie Gutscheine � auf 
Wunsch auch in einer attraktiven Ge-
schenkverpackung als Weihnachts-
geschenk. 
  
Ab dem 18. Dezember gibt es für 
alle Veranstaltungen der Reihe �Kul-
tur in der Scheune� Eintrittskarten 
im Vorverkauf bei Zehngrad, Haupt-
straße 49, in Gottenheim, Telefon 
07665/9477210, E-Mail: info@zehn-
grad.com. Preise: im Vorverkauf 
14 Euro und an der Abendkasse 16 
Euro. Der ermäßigte Preis für Schü-
ler beträgt 7 Euro. Übrigens: Die 
BE-Gruppe BürgerScheune hat eine 
neue Homepage. Unter www.bürger-

-
essierte stets aktuelle und interessan-
te Informationen zur Gruppe und zum 
Programm in der Bürgerscheune. 

BE-Gruppe BürgerScheune lädt zum Silvesterumtrunk ein    

Mit dem traditionellen Silvesterumtrunk 
im Gottenheimer Rathaushof bedankt 
sich die BE-Gruppe BürgerScheune 
bei allen Stammgästen, Freunden, 
Geschäftspartnern sowie Helferinnen 
und Helfern für die Treue und Unter-
stützung im vergangenen Jahr. Zudem 
bietet der Silvesterumtrunk allen Inter-
essierten die Gelegenheit, die Mitglie-
der der Gruppe kennenzulernen und 
im Kreise von Freunden, Nachbarn 
und Bekannten aus dem Dorf das Jahr 
ausklingen zu lassen. 
Von 14 Uhr bis 16 Uhr gibt es am 
Mittwoch, 31. Dezember, im Rathaus-

hof Sekt, Glühwein und Punsch. Zu-
dem werden die ersten Neujahrsbre-
zeln angeschnitten und wer will, kann 
auch über das Kulturprogramm 2019 
in der Scheune mehr erfahren.  

Die Mitglieder der Gruppe bedanken 
sich bei allen Gästen des Jahres 2018 
für den Besuch bei einer Kulturveran-
staltung in der Bürgerscheune, freu-
en sich auf ein spannendes Jahr 2019 
und wünschen alle Gästen, Freunden 
sowie allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein gutes und gesundes neues Jahr 
2019. 

BürgerScheune startet mit Musikkabarett in das Jahr 

Mit dem bekannten Stimmenimitator Michael Bach startet die BE-Gruppe 
BürgerScheune am Donnerstag, 17. Januar, 20 Uhr, in das Jahr. �Eine Runde 
Schlagerkunde� so der Programmtitel des musikalischen Kabarettprogramms, 
das die Reihe �Kultur in der Scheune� im Jahr 2019 eröffnet. 
  

 
 Diesen und anderen Fragen geht der 

Multiinstrumentalist, Sänger und Stimmenimitator Michael Bach in der Bür-
gerscheune auf den Grund. Dabei wird natürlich fleißig musiziert und virtuos 
parodiert � Udo, Herbert, Joe, Tina und weitere �alte Bekannte� aus dem in-
ternationalen Showgeschäft geben sich am 17. Januar in Gottenheim ein Stell-
dichein. Unfreiwillig komische Steilvorlagen aus Schlagertexten werden vom 
Tausendsassa Michael Bach ihrer wahren kabarettistischen Bestimmung zuge-
führt. Hier zeigt sich die Popmusik von ihrer lustigsten Seite. 
  
Karten zum Vorverkaufspreise für das Musikkabarett mit Michael Bach sind 
erhältlich am Stand der BürgerScheunler auf dem Gottenheimer Weihnachts-
markt am kommenden Sonntag. Ab dem 18. Dezember gibt es für alle Veran-
staltungen der Reihe 
�Kultur in der Scheu-
ne� Eintrittskarten im 
Vorverkauf bei Zehn-
grad, Hauptstraße 49, 
in Gottenheim, Tele-
fon 07665/9477210, 
E-Mail: info@zehn-
grad.com. Preise: im 
Vorverkauf 14 Euro 
und an der Abend-
kasse 16 Euro. Der 
ermäßigte Preis für 
Schüler beträgt 7 
Euro. Übrigens: Die 
BE-Gruppe Bürger-
Scheune hat eine 
neue Homepage. 
Unter www.bürger-
scheune-gottenheim.

-
te stets aktuelle und 
interessante Informa-
tionen zur Gruppe 
und zum Programm 
in der Bürgerscheu-
ne. 
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Weihnachtslob - eine alternativ  
besinnliche Feier am Heilig Abend 

In der Erentrudiskapelle auf dem Tuniberg in Frei-
burg-Munzingen wird auch in diesem Jahr an Heilig 
Abend um 23 Uhr wieder eine alternativ-besinnliche Fei-
er angeboten. Dieses «Weihnachtslob» mit etwas anderen 
Texten und Liedern als in den traditionellen Gottesdiens-
ten ist ein Angebot für jene, die eine Alternative suchen für 
die herkömmliche Christmette oder Familien-Krippenfeier 
und auf der Suche sind nach dem Staunenswerten dieser 
�Nacht aller Nächte�. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr 
«Die andere Maria», die sich eben nicht als «stille Magd 
Gottes» versteht. Musikalisch werden modern-rhythmi-
sche Lieder eingespielt, die zum Mitsingen einladen. Im 
Anschluss daran kann man an der Feuerstelle vor der 
Kapelle noch verweilen und miteinander ins Gespräch 
kommen. Die Organisation und Durchführung liegt in den 
Händen von Rudolf und Angelika Vögele.  
 
Wilhelm-August-Lay-Schule Bötzingen 
(Grund-, Werkreal- und Realschule)   
Schulleitung, Lehrerkollegium und Verwaltung der Wil-
helm-August-Lay-Schule Bötzingen wünschen allen 
Schülerinnen und Schülern der WAL-Schule aus Gotten-
heim und deren Eltern ein besinnliches Weihnachtsfest, 
erholsame unterrichtsfreie Tage und ein gutes, gesundes 
Neues Jahr 2019!   
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 7. Januar 2019, 
zu den gewohnten Zeiten des Stundenplans. Während der 
Weihnachtsferien ist das Sekretariat geschlossen.   

Gez. 
Bernd Friedrich, Schulleiter 

Öffnungszeiten  
Landratsamt 

Das Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald bleibt am 24.12. 
und am 31.12.2018 sowie wäh-
rend der Feiertage geschlossen. 

Die Ausländerbehörde in 
der Stadtstraße 2 bietet am 
27.12.2018 eine zusätzliche 
Sprechzeit zwischen 8:00 - 12:00 
Uhr an. Es gelten ansonsten die 
regulären Öffnungszeiten. 

•

•

•

•

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS


